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50/151. Umfassende Prüfung uud Untersucbung der Pro. 
bleme von Flücbtlingen, Rückkebrern und Ver
triebenen sowie anderen Wanderbewegungen 

Die Generalversammlung, 

im Hinblick auf das Abkommen von 195197 und das 
Protokoll von 196798 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom 
20. Dezember 1993 und 49/173 vom 23. Dezember 1994, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 100 und 
des Berichts der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge", 

erneut erklärend, daß die internationale Gemeinschaft 
umfassende Ansätze zur Koordinierung der Maßnahmen in 
bezug auf Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene sowie 
andere Wanderbewegungen erwägen muß, 

in Anbetracht der Größenordnung, die die Flüchtlings
bewegungen und andere Wanderbewegungen in den Ländern 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betreffenden 
Nachbarstaaten angenommen haben und annehmen könnten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
sowie von dem Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, insbesondere von Ziffer 30 des 
Addendums zu dem letzterenlOl

; 

2. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge auf, im Benehmen mit interessierten Staaten 
und in Absprache mit den zuständigen zwischenstaatlichen, 
regionalen und nichtstaatlichen Organisationen auch weiterhin 
umfassende regionale Ansätze zur Bewältigung der Probleme 
der Flüchtlinge und Vertriebenen zu prüfen und zu erarbeiten; 

3. tkmkt der Hohen Kommissarin für ihre Bemühungen 
um die Förderung und Gestaltung eines transparenten Vor
bereitungsprozesses für eine Regionalkonferenz, die sich mit 
den Problemen der Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen Formen 
der Vertreibung unterworfenen Menschen und Rückkehrer in 
den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den 
betreffenden Nachbarstaaten auseinandersetzen soll; 

4. begrüßt die Einrichtung eines gemeinsamen Sekretari
ats zur Vorbereitung der Konferenz, dem das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Internationale Organisation für Wanderung sowie die Organi
sation für Sicherheit und Zusannnenarbeit in Europa und deren 
Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte 
angehören; 

5. ersucht die Hohe Kommissarin, die Konferenz 1996 
in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Staaten und 
zwischenstaatlichen Organisationen einzuberufen; 
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6. dankt den Organen und Organisationen der Vereinten 
Nationen und den anderen internationalen Organisationen und 
Institutionen für ihren wertvollen Beitrag zu dem Vorberei
tungsprozeß für die Konferenz; 

7. fordert alle interessierten Staaten und die zuständigen 
zwischenstaatlichen, regionalen und nichtstaatlichen Organisa
tionen nachdrücklich auf, diesen Prozeß zu unterstützen; 

8. appelliert an alle Staaten sowie an alle regionalen und 
zwischenstaatlichen Organisationen, dem Sekretariat die 
erforderliche Unterstützung und die erforderlichen Ressourcen 
für die Vorbereitung und die Abhaltung der Konferenz zur 
Verfügung zu stellen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversannnlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

97. Plenarsitzung 
21. Dezember 1995 

50/152. Amt des Hoben Kommissars der Vereinten Natio
nen ruf Flüchtlinge 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge über die Tätigkeit ihres 
Amtes" und des Berichts des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen Kommissars über seine sechsund
vierzigste Tagung101

, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/169 vom 23. De·' 
zember 1994, 

in Bekrtijtigung der Wichtigkeit des Abkommens von 
195197 und des Protokolls von 196798 über die RechtssteIlung 
der Flüchtlinge als Grundlage des völkerrechtlichen Systems 
für den Schutz von Flüchtlingen und mit Genugtuung fest
stellend, daß inzwischen 130 Staaten Vertragsparteien eines 
oder beider Rechtsakte sind, 

sowie in Bekrtijtigung des rein humanitären und un
politischen Charakters der Tätigkeit des Amtes und der 
entscheidenden Bedeutung der Aufgabe der Hohen Kommissa
rin, Flüchtlingen völkerrechtlichen Schutz zu gewähren und 
nach Lösungen für die Probleme der Flüchtlinge zu suchen, 

mit Lob für die Kompetenz, den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ihre Mitarbeiter ihre Auf
gaben wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in 
Ausübung ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben 
oder dabei ums Leben gekommen sind, sowie unter Her
vorhebung der dringenden Notwendigkeit wirksamer Maß
nahmen, die die Sicherheit des an humanitären Einsätzen 
beteiligten Personals gewährleisten, 

betrübt über das anhaltende Leid der Flüchtlinge, für die 
noch eine Lösung gefunden werden muß, und mit großer 
Besorgnis feststellend, daß ihr Schutz in vielen Situationen 
infolge ihrer Nichtaufnahme, widerrechtlichen Ausweisung, 
Zurückweisung, ungerechtfertigten Inhaftierung sowie infolge 




